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 Hausordnung 
Anlage zu den AVB

Diese Hausordnung dient dem Wohle der Patient:innen 
und dem Sicherstellen der Arbeitsabläufe. Die Bestim-
mungen der Hausordnung gelten für alle Personen, die 
sich, gleichgültig aus welchem Grunde, im Gebäude der 
ENDO-Klinik aufhalten. Sie werden durch das Betreten 
des Klinikbetriebsgeländes verbindlich.

§ 1  Umsetzung
1.   Bereichs- und abteilungsspezifische Regelungen  

können diese Hausordnung ergänzen. Gleiches gilt 
auch für Regelungen, die aufgrund besonderer Um-
stände (bspw. Ausbruch einer Infektionskrankheit) 
eingeführt werden.

2.  Die Ausübung des Hausrechts obliegt der Kliniklei-
tung. Mit der Wahrnehmung des Hausrechts und der 
unmittelbaren Durchsetzung der Hausordnung sind 
die Geschäftsführung, die Ärztliche und die Pflegedi-
rektion sowie die Beschäftigten des Sicherheitsdiens-
tes beauftragt.

3.   Patient:innen, Begleit- sowie Besuchspersonen sind 
verpflichtet, die Anordnungen des Klinikpersonals 
und des Sicherheitsdienstes zu befolgen und alles 
zu unterlassen, was den Krankenhausbetrieb stören 
könnte. 

4.  Das Betreten von Betriebs- und Wirtschaftsräumen 
ist ohne Erlaubnis nicht gestattet. 

5.  Gegenseitige Rücksichtnahme ist unerlässlich. 

§ 2  Besondere Verhaltensregeln
1.   Die geltenden Hygieneregeln sind zu beachten. Zur 

Optimierung der Hygiene stehen im Eingangsbereich 
und auf den Stationsfluren automatische Hände-
desinfektionsmittelspender bereit. Vor Betreten und 
nach Verlassen des Patientenzimmers sind die Hände 
zu desinfizieren. Die Patient:innenbetten dienen nicht 
als Sitzgelegenheit und sind von Schmutz (bspw. 
durch Straßenkleidung) sauber zu halten.

2.  Zur Gewährleistung eines reibungslosen Tagesab-
laufs werden die Patient:innen gebeten, sich während 
der Visite- und Übergabe- sowie Behandlungs- und 
Essenszeiten in ihren Zimmern aufzuhalten. Das Ver-
lassen des Zimmers ist unter bestimmten Voraus-
setzungen (bspw. bei übertragbaren Krankheiten, 
Antibiotikaresistenzen, bestimmten Indikationen) 
nur mit besonderer Genehmigung des Arztes erlaubt.

3.   Während eines Aufenthaltes in der Klinik als  
Patient:in ist geeignete Kleidung zu tragen, sowohl 
innerhalb des Klinikzimmers und im Bett (z.B. Schlaf-
anzug, Nacht- oder Flügelhemd) als auch außerhalb 
des Klinikzimmers (z.B. Bademantel).

4.  Um einen bestmöglichen Heilungserfolg zu bewirken, 
sind nur die Arzneimittel einzunehmen, die gemäß 
ärztlicher Verordnung über das Pflegepersonal  
verabreicht werden. 

5.  Auf das Bedürfnis nach Ruhe der Patient:innen und 
Zimmernachbar:innen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen. Die Nachtruhe von 21:00–07:00 Uhr ist ein-
zuhalten. Die Beleuchtung im Patient:innenzimmer 
ist nur bis zu einer vertretbaren Zeit eingeschaltet zu 
lassen (ausgenommen des Nachtlichtes). Lärm durch 
laute Benutzung von Mobilfunktelefonen sowie 
Rundfunk- und Fernsehgeräten ist zu vermeiden. 

6.  Das Verlassen des Klinikgeländes ist für Patient:innen 
nur nach ärztlicher Genehmigung gestattet, ansons-
ten besteht ein nur möglicherweise eingeschränkter 
Versicherungsschutz und es wird auf eigene Gefahr 
hin gehandelt. Besuche sind grundsätzlich jederzeit 
möglich, sofern keine abweichenden Regelungen be-
stehen. Besuchspersonen werden gebeten, bei ärzt-
lichen Visiten und pflegerischen Maßnahmen das 
Krankenzimmer zu verlassen. 

7.   Die Umstellung oder Auswechslung von Einrich-
tungsgegenständen sowie die selbständige Bedie-
nung von Behandlungsgeräten ist nicht gestattet. 
Die Einrichtung der Klinik ist pfleglich zu behandeln. 
Die Haftung für schuldhaft verursachte Beschädi-
gungen richtet sich nach den allgemein gesetzlichen 
Bestimmungen. 

8.  Das Mitbringen von Topfpflanzen und Haustieren ist 
aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Hiervon aus-
genommen sind Blinden- und Therapiehunde sowie 
Diensthunde der Polizei.

§ 3  Sicherheits- und Schutzmaßnahmen
1.   Die Brandschutzordnung ist zu beachten. Das An-

zünden von Kerzen und offenem Feuer jeglicher Art 
sowie das Verkeilen selbstschließender Türen ist un-
tersagt. Bei Feuergefahr und sonstigen Notständen 
ist das Personal die erste Kontaktstelle. 

2.  Gäste, die keine Angehörigen besuchen und ohne 
vorherige Anmeldung das Klinikgelände aufsuchen, 
sind verpflichtet, sich vorher unter Bekanntgabe der 
Gründe am Hauptempfang im Eingangsbereich zu 
melden.

3.   Betrunkenen sowie unter Drogeneinfluss stehenden 
Personen kann der Zutritt verwehrt werden.

4.  Das Personal wird ermutigt, sich auffällig verhal-
tende Personen auf den Grund ihres Aufenthaltes 
anzusprechen oder die Geschäftsführung bzw. den 
Sicherheitsdienst zu verständigen.

5.  Zur Gewährleistung der Sicherheit sämtlicher Per-
sonen und Gebäude sind neben den allgemein gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen die besonderen 
ortsbezogenen Hinweise zu beachten. Im Fall von  
Zuwiderhandlungen ist ohne weitere Ankündigung 
mit Maßnahmen zur Beseitigung der Störung bzw. 
Beeinträchtigung zu rechnen. 

6.  Die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen darf nicht 
eingeschränkt werden. Betriebliche Brandschutzein-
richtungen (z.B. Brandmelde- und Hausalarmanlagen, 
Feuerlöscher, Hydranten, Brandschutztüren) dürfen 
weder beschädigt noch verstellt oder außer Betrieb 
gesetzt sein.

§ 4  Wertgegenstände und Fundsachen
Die Klinik übernimmt keine Haftung für Wertgegenstän-
de von Patient:innen. Durch das Personal werden diese 
nicht entgegengenommen. Es wird daher darum gebe-
ten, jegliche Wertgegenstände unbedingt zuhause zu 
lassen oder Angehörigen zur Verwahrung zu übergeben. 
Für persönliche Dinge befindet sich ein Schließfach in 
den Schränken der Patient:innenzimmer. Vor jeder Ope-
ration weist das Klinikpersonal die Patient:innen auf die 
Möglichkeit hin, persönliche Dinge dort einzuschließen.

§ 5  Rauchen und Alkohol
1.   Das Rauchen ist innerhalb der Klinik nicht gestattet. 

Zum Rauchen stehen ausschließlich die ausgewie-
senen, im Freien liegenden Raucherbereiche zu Ver-
fügung. Zigarettenreste sind in den vorhandenen 
Aschenbechern zu entsorgen. Die Treppenstufen der 
angrenzenden St. Cosmas Apotheke gehören nicht 
in den Raucherbereich und sind keine Sitzgelegen-
heit. Patient:innen haben Ihren Besuch darüber zu 
informieren.

2.  Das Mitbringen und der Konsum von alkoholischen 
Getränken und anderweitigen berauschenden Mit-
teln ist auf dem Gelände und in der ENDO-Klinik un-
tersagt. Ausgenommen ist der bestimmungsgemäße 
Gebrauch ärztlich verordneter Medikamente, für die 
ein entsprechender Nachweis mitzuführen und im 
Bedarfsfall vorzuzeigen ist. 

§ 6  Fotografieren, Filmen, Medien
1.   Die Klinik ist kein öffentlicher, sondern ein ge-

schützter und ein beschützender Raum. Hier gelten 
besondere rechtliche Bestimmungen: Das Landes-
krankenhausgesetz, datenschutzrechtliche Be-
stimmungen sowie §201a StGB (Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs). Das Filmen und 
Fotografieren ist auf dem gesamten Klinikgelände 
und in den Klinikgebäuden verboten. Insbesondere 
das Filmen oder Fotografieren von Patient:innen, Be-
suchspersonen, Beschäftigten oder anderen Perso-
nen ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen sind nur 
mit ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen und 
bei gewerblicher und/oder kommerzieller Aufnahmen 
mit einer Genehmigung der Geschäftsführung zu-
lässig. Die Genehmigung ist mitzuführen und im Be-
darfsfall vorzuzeigen.

2.  Journalist:innen ist aus den genannten Gründen das 
unangemeldete Aufsuchen der Klinik, des Klinik-
geländes sowie von Patient:innen zum Zweck der 
Recherche oder Berichterstattung ohne vorherige 
Genehmigung der Klinikleitung nicht gestattet. Jour-
nalist:innen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auf 
dem Klinikgelände an Patient:innen, Besuchsperso-
nen oder das Personal wenden, müssen sich vorher 
als Journalist:in zu erkennen geben.

§ 7  Verbot von Sammlungen, gewerblicher Be-
tätigungen und parteipolitischer Betätigung
Werben, Hausieren, Betteln, Verkäufe jeglicher Art, 
das Anbieten von Dienstleistungen, das Abhalten von 
Sammlungen und parteipolitische Betätigungen sind 
im gesamten Klinikbereich grundsätzlich untersagt. In 
Einzelfällen kann die Klinikleitung Ausnahmen hiervon 
zulassen.

§ 8  Zuwiderhandlungen
Bei wiederholten oder groben Verstößen gegen die Haus- 
ordnung können Patient:innen und Begleitpersonen aus 
der Klinik ausgeschlossen werden. Gegen Besuchsper-
sonen oder andere Personen kann ein Hausverbot aus-
gesprochen werden. Für vorsätzliche oder fahrlässige 
Beschädigungen von Klinikeigentum kann Schadener-
satz verlangt werden.

§ 9  In Kraft treten
Sie tritt ab dem 1. Januar 2022 in Kraft. Zum gleichen 
Zeitpunkt verlieren alle vorherigen Hausordnungen ihre 
Gültigkeit.

§ 10  Kontakt
Bei Fragen oder zusätzlichen Informationen steht  
das Klinikpersonal der jeweiligen Abteilungen zur  
Verfügung. Beschwerden, Anregungen und Lob können 
gerne direkt an die Beschäftigten des Hauses oder an 
das Beschwerdemanagement übermittelt werden.  
Das Beschwerdemanagement kann kontaktiert werden:
– Beschwerdebriefkasten in der Eingangshalle
– Beschwerdeflyer im Patient:innenzimmer
– Telefonisch: (040) 3197-1357
– Per Mail: beschwerden-endo@helios-gesundheit.de
– Internet: Meinung und Bewertung ENDO-Klinik  

(helios-gesundheit.de)

Klinikleitung
Helios ENDO-Klinik Hamburg GmbH

For english version of our 
house rules and regulations, 
please visit:
www.helios-gesundheit.de/
endo/house-rules


